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Satzung
zur 5. Änderung der Satzung über die Erhebung eines 
Fremdenverkehrsbeitrages in der Gemeinde Bispingen

(Fremdenverkehrsbeitragssatzung) vom 18.08.2011

Aufgrund der §§ 10 und 58 I Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in Verbindung mit den §§ 2 und 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes – jeweils in der zurzeit geltenden Fassung – hat der Rat der 
Gemeinde Bispingen in seiner Sitzung am 17.03.2022 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Änderungen

§ 4 „Beitragsmaßstab“ Absatz (1) erhält folgende Fassung:

Der Fremdenverkehrsbeitrag bemisst sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, 
die den Beitragspflichtigen aus dem Fremdenverkehr der Gemeinde Bispingen geboten 
werden. Maßgebend sind die Verhältnisse am 01.07. des Kalenderjahres, für das der Beitrag 
erhoben wird. Bei Aufnahme der beitragspflichtigen Erwerbstätigkeit nach dem 01.07. sind 
die Verhältnisse bei Eintritt der Beitragspflicht maßgebend.

Für das Beitragsjahr 2021 wird der insgesamt zu zahlende Fremdenverkehrsbeitrag 
pauschal um 40 von Hundert gesenkt.

§ 2 Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1.1.2021 in Kraft.

Bispingen, den 17.03.2022
Gemeinde Bispingen

Der Bürgermeister
gez.

Dr. Jens Bülthuis
(L.S.)


